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W221 2228684-1/2E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag. Daniela URBAN, LL.M. als Einzelrichterin über die

Beschwerde des XXXX , geb. XXXX , StA. Syrien, vertreten durch: Verein Menschenrechte Österreich gegen den

Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 23.01.2020, Zl. 1245206404-190919655, zu Recht:

A)

Der Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 der Status eines

Asylberechtigten zuerkannt.

Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG 2005 wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vwgvg/paragraf/28
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I. Verfahrensgang:

Der Beschwerdeführer stellte am 09.09.2019 den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz.

Am selben Tag fand vor einem Organ des öKentlichen Sicherheitsdienstes die niederschriftliche Erstbefragung des

Beschwerdeführers statt. Dabei gab er an, gemeinsam mit seiner Ehefrau und Tochter Syrien am 10.02.2019 illegal

über die Grenze zur Türkei verlassen zu haben. Befragt, warum er seinen Herkunftsstaat verlassen habe, gab der

Beschwerdeführer an, dass er vom syrischen Regime ins Militär einberufen worden sei, er jedoch nicht kämpfen und

töten habe wollen. Zusätzlich gab der Beschwerdeführer hinsichtlich seines Fluchtgrundes an, dass er von der

kurdischen Miliz PKK ins Militär einberufen worden sei, für diese er jedoch ebenso wenig kämpfen habe wollen. Des

Weiteren gab der Beschwerdeführer an, dass seine Mutter verstorben sei, sein Vater in Syrien lebe, seine Geschwister

zum Teil im Irak und in der Türkei, einer seiner Brüder in Deutschland sowie ein weiterer Bruder in Schweden lebten.

Seine Ehefrau und Tochter befänden sich seit circa zwei Monaten in Österreich.

Am 21.10.2019 wurde der Beschwerdeführer vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl im Beisein eines

Dolmetschers für die arabische Sprache niederschriftlich einvernommen. Der Beschwerdeführer erklärte, dass er zur

Volksgruppe der Kurden gehöre und aus Al Malikiya im Gouvernement Al Hasaka stamme. Sein Gesundheitszustand

sei unauKällig und er sei muslimischen Glaubens. In Syrien habe er sechs Jahre lang die Grundschule besucht, könne

jedoch nicht lesen und schreiben. Des Weiteren habe er vor dem Krieg circa drei bis vier Jahre in Damaskus gelebt und

als Schneider gearbeitet. Im Anschluss daran habe er seinen (PNicht-)Wehrdienst von 2008 bis 2010 im Homs

abgeleistet. Bevor er schlussendlich endgültig nach Al Malikiya zurückgekehrt sei, habe er nochmals für wenige Monate

in Damaskus gelebt. Zu seiner familiären Situation befragt, gab der Beschwerdeführer an, dass er seine Ehefrau XXXX

am 06.06.2015, sowohl vor dem Scheich als auch gerichtlich, geheiratet habe und XXXX sein einziges Kind sei. Er habe

gemeinsam mit seiner Ehefrau und Tochter in Al Malikiya in einem Haus zusammengelebt. Die wirtschaftliche Situation

der Familie sei nicht besonders gut gewesen, jedoch habe die Familie ein Haus gehabt, der Vater des

Beschwerdeführers beziehe eine Pension und somit habe die Familie von dem was ihr zur Verfügung stand leben

können. Mehrere Cousins, eine Tante sowie der Schwager des Beschwerdeführers leben zudem aktuell in Österreich.

Der Beschwerdeführer habe in Syrien Probleme mit den Behörden aufgrund seiner Teilnahme an Demonstrationen

gegen das Regime bzw. seiner politischen Gesinnung und Stellung als Kurde gehabt. Er habe kontinuierlich an

kriegsbedingten kurdischen Beerdigungsfeiern teilgenommen und im Zuge dessen die Särge von Märtyrern getragen.

2013, als das syrische Regime noch die Kontrolle über sein Herkunftsgebiet gehabt habe, sei der Beschwerdeführer

zusammen mit einem Teil seiner Brüder vom syrischen Regime zum Reservedienst einberufen worden. Gegen

Bezahlung von Geld habe er jedoch einen Aufschub seiner Einrückung bewirken können. Der Beschwerdeführer habe

sich vom Reservedienst freigekauft, da er weder töten noch getötet habe werden wollen. Nachdem das syrische

Regime die Kontrolle über sein Heimatgebiet verloren habe, sei er von Mitgliedern der kurdischen YPG mündlich, ohne

Einberufungsbefehl, zur Teilnahme an Kämpfen aufgefordert worden. Obwohl hauptsächlich er seine Familie versorgt

habe sei er zum Kampf aufgefordert worden, dies deshalb da er nicht der einzige Sohn in seiner Familie gewesen sei.

Er habe sich ebenso mehrmals freikaufen können, sei jedoch im Zuge der schwerwiegender werdenden Kämpfe

zwischen Kurden und Türkei im Februar 2019 von Kämpfern der YPG endgültig zur Einrückung im März 2019

aufgefordert worden. Er habe Syrien erst zu diesem Zeitpunkt verlassen wollen, da er der einzige Sohn seines Vaters

gewesen sei, welcher sich noch in Syrien aufgehalten habe. Er habe seinem Vater beistehen wollen. Erst als er sich

nicht mehr mit Geld freikaufen habe können und ihm sein konkretes Einrückungsdatum genannt worden sei, habe er

sich als junger Vater zur Flucht entschieden. Daraufhin sei der Beschwerdeführer am 10.02.2019 mit seiner Familie aus

Syrien ausgereist.

Mit dem oben im Spruch angeführten Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 23.01.2020,

zugestellt am 29.01.2020, wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz bezüglich der

Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 abgewiesen

(Spruchpunkt I.), gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 wurde dem Beschwerdeführer der Status eines subsidiär

Schutzberechtigten zuerkannt (Spruchpunkt II.) und ihm gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 eine befristete

Aufenthaltsberechtigung bis zum 23.01.2021 erteilt (Spruchpunkt III.).

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl traf herkunftsstaatsbezogene Feststellungen zur allgemeinen Lage in

Syrien, stellte die Identität des Beschwerdeführers fest und begründete im angefochtenen Bescheid die abweisende

Entscheidung im Wesentlichen damit, dass nicht festgestellt habe werden können, dass der Beschwerdeführer
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tatsächlich von Mitgliedern der kurdischen YPG zwangsrekrutiert worden sei. Dies führte das Bundesamt einerseits

darauf zurück, dass der Beschwerdeführer lediglich vage Beschreibungen bzw. Vermutungen hinsichtlich der

korrupten Personen, welchen er regelmäßig Geld gegeben habe, getätigt habe. Es sei des Weiteren nicht glaubhaft,

dass Mitglieder der YPG den Beschwerdeführer im Zuge der Zwangsrekrutierung nicht sofort hätten mitnehmen wollen

und ihm somit die Möglichkeit einer vorhersehbaren Flucht eingeräumt hätten. Zudem habe eine explizit gegen den

Beschwerdeführer gerichtete Verfolgung, insbesondere Verfolgung bzw. Bedrohung des Beschwerdeführers aufgrund

seiner Eigenschaft als Angehöriger der Volksgruppe der Kurden, nicht festgestellt werden können. Eine konkrete

persönliche Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention sei demnach nicht vorgebracht bzw. glaubhaft

gemacht worden und auch aus der Aktenlage habe eine solche Verfolgung nicht festgestellt werden können. Es sei

vielmehr davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer aufgrund der Ausweitung des KonNiktes in Syrien in

Verbindung mit seinem Wunsch nach Sicherheit für seine Familie das Land verlassen habe.

Mit Verfahrensanordnung gemäß § 63 Abs. 2 AVG vom 24.01.2020 wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 52 Abs. 1

BFA-VG der Verein Menschenrechte Österreich als Rechtsberater für das Beschwerdeverfahren vor dem

Bundesverwaltungsgericht zur Seite gestellt.

Gegen Spruchpunkt I. des oben genannten Bescheides wurde fristgerecht Beschwerde erhoben, welche am 11.02.2020

beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl einlangte. In dieser wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass der

Beschwerdeführer im militärdienstfähigen Alter sei, weder dem Militär beitreten noch sich den prokurdischen

Gruppierungen zum Kampf anschließen wolle. Der Beschwerdeführer habe diese Fluchtgründe bereits im Zuge der

Erstbefragung glaubwürdig vorgebracht. Aufgrund der aktuellen Situation in Syrien sowie des Alters des

Beschwerdeführers sei davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer zum Wehrdienst der syrischen Armee

eingezogen werde. Da das syrische Regime, insbesondere aufgrund von Schwierigkeiten bei der Aushebung neuer

Rekruten, damit begonnen habe, an den allerorts bestehenden militärischen Checkpoints im Zuge von Kontrollen

junge gesunde Männer unmittelbar zur Armee einzuziehen, habe sich der Beschwerdeführer, welcher dieses Vorgehen

mehrmals beobachtet habe, zur Flucht entschlossen. Vordergründig problematisch sei demzufolge, dass der

Beschwerdeführer im Falle seiner Rückkehr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einem konkreten

Rekrutierungsbefehl Folge zu leisten haben werde. Damit verbunden bestehe für den Beschwerdeführer das reale

Risiko zur Mitwirkung an völker- bzw. menschenrechtswidrigen Handlungen gegen die syrische Zivilbevölkerung

gezwungen zu werden. Bezüglich der Zwangsrekrutierung durch die YPG wurde ausgeführt, dass der

Beschwerdeführer glaubwürdig dargelegt habe, dass ihm eine solche konkret drohe. Sowohl aufgrund seiner

Verweigerung an bewaKneten Kämpfen der YPG teilzunehmen, welche ihm als oppositionelle Gesinnung ausgelegt

werden könne, als auch seiner Zugehörigkeit zur bestimmten sozialen Gruppe junger, wehrfähiger Männer, welche von

der YPG gezwungen werden für diese zu kämpfen, sei der Beschwerdeführer einer konkreten asylrelevanten

Verfolgung ausgesetzt.

Die gegenständliche Beschwerde und die Bezug habenden Verwaltungsakten wurden vom Bundesamt für

Fremdenwesen und Asyl vorgelegt und sind am 18.02.2020 beim Bundesverwaltungsgericht eingelangt.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat über die zulässige Beschwerde erwogen:

1. Feststellungen:

1.1. Zur Person und zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers:

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von Syrien und Angehöriger der Volksgruppe der Kurden. Er bekennt sich

zum muslimischen Glauben.

Der Beschwerdeführer schloss am 06.06.2015 sowohl traditionell als auch vor einem Gericht die Ehe mit XXXX (W221

2228685-1). Das Ehepaar hat eine Tochter, XXXX (W 221 2228686-1), welche am 14.02.2017 geboren wurde.

Der Beschwerdeführer absolvierte den Wehrdienst für die syrische Armee als einfacher Soldat von 2008 bis 2010.

Der Beschwerdeführer stammt aus der Stadt Al Malikiya, welche unter Kontrolle der Kurden steht.

Der Beschwerdeführer hat sechs Geschwister, wovon eine seiner Schwestern, sowie zwei seiner Brüder im Irak leben,

eine Schwester sich in der Türkei aufhält, ein Bruder in Schweden sowie ein weiterer Bruder in Deutschland lebt. Die

Brüder des Beschwerdeführers sind im Zuge des Krieges aus Syrien ausgereist. Es bePnden sich außer dem Vater des
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Beschwerdeführers keine weiteren Familienangehörigen mehr in Syrien.

Der Beschwerdeführer wurde circa im Jahr 2013, der genaue Zeitpunkt konnte nicht festgestellt werden, vom syrischen

Regime zum Reservedienst einberufen, konnte eine Einrückung jedoch durch Bezahlung eines Geldbetrages

vorübergehend abwenden. Der Beschwerdeführer kaufte sich von der Einrückung in den Wehrdienst frei, da er weder

töten noch getötet werden wollte.

Ab dem Jahr 2014 wurde der Beschwerdeführer im zeitlichen Abstand von sieben Monaten kontinuierlich von

Mitgliedern der YPG bzw YPG nahestehenden Personen bei sich zu Hause aufgesucht und zur Teilnahme am Kampf

aufgefordert. Der Beschwerdeführer konnte die Zwangsrekrutierung durch die YPG durch Geldzahlungen an diese bis

Februar 2019 abwehren. Anfang Februar 2019 wurde der Beschwerdeführer zum letzten Mal von Mitgliedern der YPG

aufgesucht und bedingungslos zur Einrückung am01.03.2019 aufgefordert. Der Beschwerdeführer konnte sich bei

dieser Aufforderung im Februar 2019 nicht mehr mit Geld freikaufen.

Der Beschwerdeführer hat Syrien, gemeinsam mit seiner Ehefrau und Tochter, im Februar 2019 illegal von Al Malikiya

im Gouvernement Al Hasaka aus in Richtung Türkei verlassen, ist anschließend illegal nach Österreich eingereist, wo er

am 09.09.2019 einen Antrag auf internationalen Schutz stellte.

Festgestellt wird, dass in Syrien ein verpNichtender Wehrdienst für männliche Staatsbürger ab dem Alter von 18 Jahren

besteht. Des Weiteren werden aufgrund von Schwierigkeiten bei der Aushebung neuer Rekruten auch Reservisten

(neuerlich) zum Militärdienst eingezogen und es kommt zurzeit sogar zur Aufhebung von Militärdienstaufschüben.

Schließlich kommt es bei der Vollziehung des Wehrgesetzes zu einem bestimmten Maß an Willkür.

Im Kurdengebiet besteht darüber hinaus für Kurden ein verpNichtender Militärdienst für Männer zwischen 18 und 30

Jahren. Jede Familie ist verpflichtet, eine männliche Person für das Militär zu stellen.

Der Beschwerdeführer bePndet sich aktuell hinsichtlich des Militärdienstes der syrischen Armee im wehrfähigen Alter.

Des Weiteren bePndet er sich hinsichtlich des Militärdienstes bei der YPG nur geringfügig über der für den Wehrdienst

relevanten Altersgrenze.

Dem Beschwerdeführer droht in Syrien bei einer nunmehrigen Rückkehr daher die reale Gefahr, als junger Mann im

wehrfähigen Alter einerseits als Reservist zum Militärdienst bei der syrischen Armee eingezogen zu werden, wobei er

im Zusammenhang mit der Einziehung, der Ableistung und der Verweigerung des Militärdienstes der Gefahr

erheblicher Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt ist, sowie andererseits zum Militärdienst bei der YPG eingezogen

zu werden, wobei die Weigerung der YPG beizutreten schwerwiegende Konsequenzen, wie Entführung, Inhaftierung

und Misshandlung haben kann. Die Regierung betrachtet Wehrdienstverweigerung nicht nur als eine strafrechtlich zu

verfolgende Handlung, sondern auch als Ausdruck von politischem Dissens und mangelnder Bereitschaft, das

Vaterland gegen "terroristische" Bedrohungen zu schützen. Die YPG sieht die Verweigerung des Kampfes als Ausdruck

der Unterstützung von ISIS oder als Opposition zur YPG an.

Der Beschwerdeführer ist in Österreich strafgerichtlich unbescholten.

1.2. Zur maßgeblichen Situation in Syrien:

"Wehr- und Reservedienst und Rekrutierungen

Für männliche syrische Staatsbürger ist im Alter zwischen 18 bis 42 Jahren die Ableistung eines Wehrdienstes von 18

oder 21 Monaten gesetzlich verpNichtend. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit eines freiwilligen Militärdienstes. Frauen

können ebenfalls freiwillig Militärdienst leisten (CIA 3.4.2019; vgl. AA 13.11.2018, FIS 14.12.2018). Palästinensische

Flüchtlinge mit dauerhaftem Aufenthalt in Syrien unterliegen ebenfalls der WehrpNicht, dienen jedoch in der Regel in

der Palestinian Liberation Army (PLA) unter palästinensischen Offizieren. Diese ist jedoch de facto ein Teil der syrischen

Armee (AA 13.11.2018; vgl. FIS 14.12.2018). Auch Binnenvertriebene sind wie andere Syrer zur Ableistung des

Wehrdienstes verpflichtet und werden rekrutiert (FIS 14.12.2018).

Gemäß Artikel 15 des Gesetzesdekrets Nr. 30 von 2007 bleibt ein syrischer Mann nach Beendigung des

PNichtwehrdienstes, wenn er sich gegen einen Eintritt in den Militärdienst als Berufssoldat entscheidet, Reservist und

kann bis zum Erreichen des 42. Lebensjahres in den aktiven Dienst einberufen werden. Vor dem Ausbruch des

KonNikts bestand der Reservedienst im Allgemeinen nur aus mehreren Wochen oder Monaten Ausbildung zur

AuKrischung der Fähigkeiten, und die Regierung berief Reservisten nur selten ein. Seit 2011 hat sich das jedoch



geändert. Es liegen außerdem einzelne Berichte vor, denen zufolge die Altersgrenze für den Reservedienst erhöht

wird, wenn die betreKende Person besondere QualiPkationen hat (das gilt z.B. für Ärzte, Panzerfahrer,

LuftwaKenpersonal, Artilleriespezialisten und Ingenieure für Kampfausrüstung). Manche Personen werden wieder zum

aktiven Dienst einberufen, andere wiederum nicht, was von vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Es ist sehr

schwierig zu sagen, ob jemand tatsächlich zum Reservedienst einberufen wird. Männer können ihren Dienst-

/Reservedienststatus bei der Militärbehörde überprüfen. Die meisten tun dies jedoch nur auf informellem Weg, um zu

vermeiden, sofort rekrutiert zu werden (BFA 8.2017).

Laut Gesetz sind in Syrien junge Männer im Alter von 17 Jahren dazu aufgerufen, sich ihr Militärbuch abzuholen und

sich einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen. Im Alter von 18 Jahren wird man einberufen, um den

Wehrdienst abzuleisten. Wenn bei der medizinischen Untersuchung ein gesundheitliches Problem festgestellt wird,

wird man entweder vom Wehrdienst befreit, oder muss diesen durch Tätigkeiten, die nicht mit einer Teilnahme an

einer Kampfausbildung bzw. -einsätzen verbunden sind, ableisten. Wenn eine Person physisch tauglich ist, wird sie

entsprechend ihrer schulischen bzw. beruNichen Ausbildung eingesetzt. Rekruten müssen eine 45-tägige militärische

Grundausbildung absolvieren. Männer mit niedrigem Bildungsstand werden häuPg in der Infanterie eingesetzt,

während Männer mit einer höheren Bildung oft in prestigeträchtigeren Positionen eingesetzt werden. Gebildetere

Personen kommen damit auch mit höherer Wahrscheinlichkeit in Positionen, in denen sie über andere Personen

Bericht erstatten oder diese bestrafen müssen (BFA 8.2017).

Die syrische Armee hat durch Verluste, Desertion und Überlaufen zu den Rebellen einen schweren Mangel an Soldaten

zu verzeichnen (TIMEP 6.12.2018).

Aktuell ist ein "HerausPltern" von MilitärdienstpNichtigen im Rahmen von Straßenkontrollen oder an einem der

zahlreichen Checkpoints weit verbreitet. In der Praxis wurde die Altersgrenze erhöht und auch Männer in ihren späten

40ern und frühen 50ern sind gezwungen Wehr-/Reservedienst zu leisten. Die Altersgrenze hängt laut Experten eher

von lokalen Entwicklungen und den Mobilisierungsbemühungen der Regierung ab, als vom allgemeinen Gesetz. Dem

Experten zufolge würden jedoch jüngere Männer genauer überwacht, ältere könnten leichter der Rekrutierung

entgehen. Generell hat sich das Maß der Willkür in Syrien im Zuge des KonNiktes erhöht (FIS 14.12.2018). Die Behörden

ziehen vornehmlich Männer bis 27 ein, während Ältere sich eher auf Ausnahmen berufen können. Dennoch wurden

die Altersgrenzen fallweise nach oben angehoben, sodass auch Männer bis zu einem Alter von 55 Jahren eingezogen

wurden, bzw. Männer nach Erreichen des 42. Lebensjahres die Armee nicht verlassen können. Ebenso wurden seit

Ausbruch des KonNikts aktive Soldaten auch nach Erfüllung der WehrpNicht nicht aus dem Wehrdienst entlassen (ÖB

7.2019).

Die Militärpolizei verhaftet in Gebieten unter der Kontrolle der Regierung junge Männer, die für den Wehrdienst

gesucht werden. Nachdem die meisten Pxen Sicherheitsbarrieren innerhalb der Städte aufgelöst wurden, patrouilliert

nun die Militärpolizei durch die Straßen. Diese Patrouillen stoppen junge Menschen in öKentlichen Verkehrsmitteln

und durchsuchen Wohnungen von gesuchten Personen (SHRC 24.1.2019). Es gab in der Vergangenheit Fälle, in denen

Familienmitglieder von Wehrdienstverweigerern oder Deserteuren Vergeltungsmaßnahmen wie Unterdrucksetzung

und Inhaftierung ausgesetzt waren (TIMEP 6.12.2018).

Im November 2017 beschloss das syrische Parlament eine Gesetzesnovelle der Artikel 74 und 97 des

Militärdienstgesetzes. Die Novelle besagt, dass jene, die das Höchstalter für die Ableistung des Militärdienstes

überschritten haben und den Militärdienst nicht abgeleistet haben, aber auch nicht aus etwaigen gesetzlich

vorgesehenen Gründen vom Wehrdienst befreit sind, eine Kompensationszahlung von 8.000 USD oder dem Äquivalent

in SYP leisten müssen. Diese Zahlung muss innerhalb von drei Monaten nach Erreichen des Alterslimits geleistet

werden. Wenn diese Zahlung nicht geleistet wird, ist die Folge eine einjährige Haftstrafe und die Zahlung von 200 USD

für jedes Jahr, um welches sich die Zahlung verzögert, wobei der Betrag 2000 USD oder das Äquivalent in SYP nicht

übersteigen soll. Jedes begonnene Jahr der Verzögerung wird als ganzes Jahr gerechnet. Außerdem kann basierend auf

einem Beschluss des Finanzministers das bewegliche und unbewegliche Vermögen der Person, die sich weigert den

Betrag zu bezahlen, konfisziert werden (SANA 8.11.2017; vgl. SLJ 10.11.2017, PAR 15.11.2017).

[...]

Befreiung und Aufschub

Der einzige Sohn einer Familie, Studenten oder Regierungsangestellte können vom Wehrdienst befreit werden oder



diesen aufschieben. Auch medizinische Gründe können Befreiung oder Aufschub bedingen. Diese Ausnahmen sind

theoretisch immer noch als solche dePniert, in der Praxis gibt es jedoch mittlerweile mehr Beschränkungen und es ist

unklar, wie die entsprechenden Gesetze derzeit umgesetzt werden (FIS 14.12.2018). Es scheint, dass es schwieriger

wird, einen Aufschub zu erlangen, je länger der KonNikt andauert (BFA 8.2017; vgl. FIS 14.12.2018). Das Risiko der

Willkür ist immer gegeben (BFA 8.2017; vgl. DRC/DIS 8.2017).

Seit einer Änderung des Gesetzes über den verpNichtenden Wehrdienst im Juli 2019 ist die Aufschiebung des

Militärdienstes jedenfalls nur bis zum Alter von 37 Jahren möglich, zudem kann die Aufschiebung durch Befehl des

Oberbefehlshabers beendet werden (ÖB 7.2019).

Unbestätigte Berichte legen nahe, dass der Geheimdienst innerhalb kurzer Zeit über den Wegfall von

Aufschubgründen informiert ist, und diese auch digital überprüft werden. Zuvor mussten Studenten den Status ihres

Studiums selbst dem Militär melden, mittlerweile wird der Status der Studenten jedoch aktiv überprüft. Generell

werden Universitäten nun strenger überwacht und von diesen wird nun verlangt, dass sie das Militär über die

Anwesenheit bzw. Abwesenheiten der Studenten informieren (BFA 8.2017). Einem Bericht zufolge gibt es nun in Bezug

auf ein Studium als Befreiungsgrund auch Altersgrenzen für den Abschluss des Studiums. Ein weiterer Bericht gibt an,

dass gelegentlich Studenten trotz einer Befreiung bei Checkpoints rekrutiert wurden (FIS 14.12.2018).

Syrische Männer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis im Ausland können sich gegen Zahlung eines

"Wehrersatzgeldes" vom Wehrdienst befreien lassen. Laut WehrpNichtgesetz Art. 46 von 2012 beträgt diese Zahlung je

nach Wohnort zwischen 4.000 und 5.000 USD. Gemäß Gesetz Nr. 33 vom August 2014 müssen bei einem

Auslandsaufenthalt von über vier Jahren 8.000 USD bezahlt werden. Für im Ausland geborene und weiterhin

wohnhafte Syrer im wehrpNichtigen Alter beträgt diese Zahlung 2.500 USD. Es ist jedoch nicht bekannt, ob dies auch

für syrische Männer gilt, die seit Beginn des Bürgerkriegs ins Ausland geflüchtet sind (AA 13.11.2018).

Es gibt Beispiele, wo Männer sich durch die Bezahlung von Bestechungsgeldern vom Wehrdienst freigekauft haben,

was jedoch keineswegs als einheitliche Praxis betrachtet werden kann. So war es vor dem KonNikt gängige Praxis sich

vom Wehrdienst freizukaufen, was einen aber nicht davor schützt, im Zuge des aktuellen KonNiktes - manchmal sogar

Jahre danach - trotzdem eingezogen zu werden (BFA 8.2017).

Christliche und muslimische religiöse Führer können weiterhin aus Gewissensgründen vom Militärdienst befreit

werden, wobei muslimische Führer dafür eine Abgabe bezahlen müssen (USDOS 21.6.2019). Es gibt Berichte, dass in

einigen ländlichen Gebieten Mitgliedern der religiösen Minderheiten die Möglichkeit geboten wurde, sich lokalen

regierungsnahen Milizen anzuschließen anstatt ihren Wehrdienst abzuleisten. In den Städten gab es diese Möglichkeit

im Allgemeinen jedoch nicht und die Mitglieder der Minderheiten wurden unabhängig von ihrem religiösen

Hintergrund zum Militärdienst eingezogen (FIS 14.12.2018).

Von Staatsangestellten wird erwartet, dass sie dem Staat zur Verfügung stehen. Laut Legislativdekret Nr. 33 von 2014

wird das Dienstverhältnis von Staatsangestellten beendet, wenn sie sich der Einberufung zum Wehr- oder

Reservedienst entziehen (BFA 8.2017). Hierzu gab es Ende 2016 ein Dekret, welches jedoch nicht umfassend

durchgesetzt wurde. Im November 2017 gab es eine erneute Direktive des Premierministers, der bereits eine nicht

bekannte Anzahl von Entlassungen folgte (SD 7.12.2017).

[...]

Wehrdienstverweigerung/Desertion

Im Verlauf des syrischen Bürgerkrieges verlor die syrische Armee viele Männer aufgrund von Wehrdienstverweigerung,

Desertion, Überlaufen und zahlreichen Todesfällen (TIMEP 6.12.2018).

Wehrdienstverweigerer werden laut Gesetz in Friedenszeiten mit ein bis sechs Monaten Haft bestraft, die WehrpNicht

besteht dabei weiterhin fort. In Kriegszeiten wird Wehrdienstverweigerung laut Gesetz, je nach den Umständen, mit

Gefängnisstrafen von bis zu fünf Jahren bestraft (AA 13.11.2018). Bezüglich der Konsequenzen einer

Wehrdienstverweigerung gehen die Meinungen der Quellen auseinander. Während manche die Ergreifung eines

Wehrdienstverweigerers mit Foltergarantie und Todesurteil gleichsetzen, sagen andere, dass BetroKene sofort

eingezogen würden. Die Konsequenzen hängen offenbar vom Einzelfall ab (Landinfo 3.1.2018).

Berichten zufolge betrachtet die Regierung Wehrdienstverweigerung nicht nur als eine strafrechtlich zu verfolgende

Handlung, sondern auch als Ausdruck von politischem Dissens und mangelnder Bereitschaft, das Vaterland gegen



"terroristische" Bedrohungen zu schützen (BFA 8.2017).

Zwischen der letzten Hälfte des Jahres 2011 bis zum Beginn des Jahres 2013 desertierten zehntausende Soldaten und

OWziere, Nohen oder schlossen sich bewaKneten aufständischen Einheiten an. Seit der zweiten Hälfte des Jahres 2013

sind jedoch nur wenige Fälle von Desertion bekannt (Landinfo 3.1.2018).

Desertion wird gemäß dem Militärstrafgesetz von 1950 in Friedenszeiten mit ein bis fünf Jahren Haft bestraft und kann

in Kriegszeiten bis zu doppelt so lange Haftstrafen nach sich ziehen. Deserteure, die zusätzlich außer Landes geNohen

sind (sogenannte "externe Desertion"), unterliegen Artikel 101 des Militärstrafgesetzbuchs, der eine Strafe von fünf bis

zehn Jahren Haft in Friedenszeiten und 15 Jahre Haft in Kriegszeiten vorschreibt. Desertion im Angesicht des Feindes ist

mit lebenslanger Haftstrafe zu bestrafen. In schwerwiegenden Fällen wird die Todesstrafe verhängt (BFA 8.2017).

Deserteure werden härter bestraft als Wehrdienstverweigerer. Deserteure riskieren, inhaftiert, gefoltert und getötet zu

werden. Repressalien gegenüber Familienmitgliedern können insbesondere bei Familien von "high proPle"-

Deserteuren der Fall sein, also z.B. Deserteure, die Soldaten oder OWziere getötet haben oder sich der bewaKneten

Opposition angeschlossen haben (Landinfo 3.1.2018).

Seit Ausbruch des SyrienkonNikts werden syrische Armeeangehörige erschossen, gefoltert, geschlagen und inhaftiert,

wenn sie Befehle nicht befolgen (AA 13.11.2018).

In Gebieten, welche durch sogenannte Versöhnungsabkommen wieder unter die Kontrolle der syrischen Regierung

gebracht wurden, werden häuPg Vereinbarungen bezüglich des Wehrdienstes getroKen. Manche Vereinbarungen

besagen, dass Männer nicht an die Front geschickt, sondern stattdessen bei der Polizei eingesetzt werden (BFA 8.2017).

Berichten zufolge wurden solche Zusagen von der Regierung aber bisweilen auch gebrochen (AA 13.11.2018; vgl. FIS

14.12.2018). Auch in den "versöhnten Gebieten" sind Männer im entsprechenden Alter also mit der WehrpNicht oder

mit der Rekrutierung durch regimetreue bewaKnete Gruppen konfrontiert. In manchen dieser Gebiete drohte die

Regierung auch, dass die Bevölkerung keinen Zugang zu humanitärer Hilfe erhält, wenn diese nicht die

Regierungseinheiten unterstützt (FIS 14.12.2018).

[...]

Die kurdischen Volksverteidigungskräfte (YPG/YPJ)

Die kurdischen Volksverteidigungskräfte (YPG) sind die bewaKneten Einheiten der kurdischen Partei der

Demokratischen Union (PYD) (DZO 13.1.2019). Bis 2014 war der Militärdienst bei der YPG freiwillig (AA 13.11.2018). Seit

2014 gibt es jedoch in den Gebieten unter Kontrolle der PYD eine gesetzliche Verordnung zum verpNichtenden

Wehrdienst für Männer von 18 bis 30 Jahren. Der Wehrdienst sollte sechs Monate dauern, dauerte in den letzten

Monaten jedoch 12 Monate. Jene, die den Wehrdienst verweigern, müssen zur Strafe 15 Monate Wehrdienst leisten

(MOFANL 7.2019).

Mehrfach ist es zu Fällen gekommen, in denen Männer von der YPG rekrutiert werden, die älter als 30 Jahre waren.

Dabei handelte es sich um Personen, die PYD-kritisch politisch aktiv waren, und die mit hoher Wahrscheinlichkeit

durch die Rekrutierung abgestraft werden sollten (Savelsberg 3.11.2017).

Frauen können freiwilligen Militärdienst in den kurdischen Einheiten leisten, wobei es gleichzeitig Berichte von

Zwangsrekrutierungen von Frauen gibt (AA 13.11.2018). Quellen zufolge gibt es keine Beweise für

Zwangsrekrutierungen von Frauen durch die kurdischen Frauenverteidigungseinheiten (YPJ), jedoch kann es einzelne

Fälle der Zwangsrekrutierung von Frauen in kleineren lokalen kurdischen Milizen geben, die gegen den sogenannten

Islamischen Staat (IS) kämpfen (BFA 8.2017). Dem widersprechen andere Quellen, denen zufolge es in mehreren Fällen

zur Rekrutierung bzw. Zwangsrekrutierung minderjähriger Mädchen gekommen ist. Darüber hinaus sind Fälle bekannt,

in denen kurdische Frauen, die der YPG zunächst freiwillig beitraten, daran gehindert wurden, diese wieder zu

verlassen (Savelsberg 3.11.2017).

Konsequenzen bei Wehrdienstverweigerung; Fälle von Zwangsrekrutierung

Das UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UN High Commissioner for Refugees, UNHCR) berichtet in einer im November

2017 veröKentlichten Aktualisierung seiner Erwägungen zum Schutzbedarf von Personen, die aus der Arabischen

Republik Syrien fliehen, unter Berufung auf mehrere Quellen von 2017 Folgendes zur Rekrutierungspraxis der YPG:

"Es wurde gemeldet, dass YPG und Asayish in den Gebieten, die de facto unter ihrer Kontrolle stehen,



Zwangsrekrutierungen und Rekrutierungen von Minderjährigen vornehmen. Die Weigerung, den YPG beizutreten,

kann Berichten zufolge schwerwiegende Konsequenzen haben, einschließlich Entführung, Inhaftierung und

Misshandlung der inhaftierten Personen sowie Zwangsrekrutierung, da die Verweigerung des Kampfes als Ausdruck

der Unterstützung von ISIS oder als Opposition zu PYD/YPG interpretiert werden kann. Es wurden einige Fälle

gemeldet, in denen die Familienangehörigen von Personen, die sich der Zwangsrekrutierung widersetzten oder aus

anderem Grund verdächtigt wurden, mit ISIS in Verbindung zu stehen, von den YPG ins Visier genommen wurden."

(UNHCR, 3. November 2017, S. 55-56)

Rückkehr

Im Juli 2018 zählte die syrische Bevölkerung geschätzte 19,5 Millionen Menschen (CIA 3.4.2019).

Die Zahl der Binnenvertriebenen belief sich im September 2018 auf insgesamt 6,2 Millionen Menschen (UNHCR

30.9.2018). 2018 sind insgesamt etwa 1,2 bis 1,4 Millionen IDPs in Syrien zurückgekehrt (UNHCR 18.3.2019).

Mit März 2019 waren 5.681.093 Personen in den Nachbarländern Syriens und Nordafrika als syrische Flüchtlinge

registriert (UNHCR 11.3.2019). 2018 sind laut UNHCR insgesamt etwa 56.000 Flüchtlinge nach Syrien zurückgekehrt

(UNHCR 18.3.2019).

Weder IDPs noch Flüchtlinge sind notwendigerweise in ihre Heimatgebiete zurückgekehrt (UNHCR 18.3.2019).

Wenn eine Person in ihre Heimat zurückkehren möchte, können viele unterschiedliche Faktoren die

Rückkehrmöglichkeiten beeinNussen. Ethno-religiöse, wirtschaftliche und politische Aspekte spielen ebenso eine Rolle,

wie Fragen des Wiederaufbaus und die Haltung der Regierung gegenüber Gemeinden, die der Opposition zugeneigt

sind (FIS 14.12.2018). Über die Zustände, in welche die Flüchtlinge zurückkehren und die Mechanismen des

Rückkehrprozesses ist wenig bekannt. Da Präsident Assad die Kontrolle über große Gebiete wiedererlangt, sind immer

weniger Informationen verfügbar und es herrschen weiterhin Zugangsbeschränkungen und Beschränkungen bei der

Datenerhebung für UNHCR (EIP 6.2019). Die Behandlung von Einreisenden ist stark vom Einzelfall abhängig, und über

den genauen Kenntnisstand der syrischen Behörden gibt es keine gesicherten Kenntnisse (ÖB 7.2019).

Das Fehlen von vorhersehbarer und nachhaltiger physischer Sicherheit in Syrien ist der Hauptfaktor, der die

Rückkehrvorhaben von Flüchtlingen negativ beeinNusst. Weiters werden das Fehlen einer adäquaten Unterkunft oder

Wohnung oder fehlende Möglichkeiten den Lebensunterhalt zu sichern als wesentliche Hindernisse für die Rückkehr

genannt. Als wichtiger Grund für eine Rückkehr wird der Wunsch nach Familienzusammenführung genannt (UNHCR

7.2018). Rückkehrüberlegungen von syrischen Männern werden auch von ihrem Wehrdienststatus beeinNusst

(DIS/DRC 2.2019).

Bereits im Jahr 2017 haben die libanesischen Behörden trotz des KonNiktes und begründeter Furcht vor Verfolgung

vermehrt die Rückkehr syrischer Flüchtlinge gefordert. Eine kleine Anzahl von Flüchtlingen ist im Rahmen lokaler

Abkommen nach Syrien zurückgekehrt. Diese Rückkehrbewegungen werden nicht von UNHCR überwacht. Einige

Flüchtlinge kehren aufgrund der harschen Politik der Regierung ihnen gegenüber und sich verschlechternden

Bedingungen im Libanon nach Syrien zurück, und nicht weil sie der Meinung sind, dass Syrien sicher sei. Gemeinden

im Libanon haben Tausende von Flüchtlingen in Massenausweisungen/Massenvertreibungen ohne Rechtsgrundlage

oder ordnungsgemäßes Verfahren vertrieben. Zehntausende sind weiterhin der Gefahr einer Vertreibung ausgesetzt

(HRW 17.1.2019). Viele syrische Flüchtlinge kehren aufgrund der schlechten Bedingungen im Libanon und Jordanien

nach Syrien zurück, und weil sie außerhalb Syriens keine Zukunft für sich sehen (IT 19.8.2018). UNHCR hat nur

vereinzelt und für kurze Zeit Zugang zu Personen, die aus dem Libanon nach Syrien zurückkehren, und kann auch

keine ungestörten Interviews mit ihnen führen (AA 13.11.2018).

Flüchtlinge, die aus dem Libanon nach Syrien zurückkehren möchten, müssen dies bei den lokalen

Sicherheitsbehörden melden und diese leiten den Antrag an die syrischen Behörden weiter (IT 19.8.2018; vgl. Reuters

25.9.2018). Die syrischen Behörden überprüfen die Antragsteller. Anträge auf Rückkehr können von der Regierung

auch abgelehnt werden. Der Anteil der Personen, denen die Rückkehr nicht gestattet wird, wird von den

verschiedenen Quellen mit 5% (SD 16.1.2019), 10% (Reuters 25.9.2018), bis hin zu 30% (ABC 6.10.2018) angegeben. In

vielen Fällen wird auch Binnenvertriebenen die Rückkehr in ihre Heimatgebiete nicht erlaubt (USDOS 13.3.2019).

Gründe für eine Ablehnung können (wahrgenommene) politische Aktivitäten gegen die Regierung bzw. Verbindungen

zur Opposition oder die Nicht-Ableistung der WehrpNicht sein (Reuters 25.9.2018; vgl. ABC 6.10.2018, SD 16.1.2019).



Personen, die von der syrischen Regierung gesucht werden, und darum die Genehmigung zur Rückkehr nicht erhalten,

sind aufgefordert ihren Status zu "regularisieren", bevor sie zurückkehren können (Reuters 25.9.2018; vgl. SD

16.1.2019). In Jordanien gibt es für diese Regularisierung jedoch bisher keine Abläufe. Im Januar 2019 fanden erstmals

organisierte Rückkehrbewegungen einer geringen Anzahl von syrischen Flüchtlingen aus Jordanien am syrisch-

jordanischen Jaber-Nassib-Grenzübergang statt. Organisiert wurde die Rückkehr von einem zivilen Komitee, ohne

Beteiligung der jordanischen Behörden und auch hier wurden die Namen der Antragsteller den syrischen Behörden

zur Rückkehrgenehmigung übermittelt (SD 16.1.2019).

Der Sicherheitssektor kontrolliert den Rückkehrprozess in Syrien. Die Sicherheitsdienste institutionalisieren ein System

der Selbstbeschuldigung und Informationsweitergabe über Dritte, um große Datenbanken mit Informationen über

reale und wahrgenommene Bedrohungen aus der syrischen Bevölkerung aufzubauen. Um intern oder aus dem

Ausland zurückzukehren, müssen Geflüchtete umfangreiche Formulare ausfüllen (EIP 6.2019).

Gesetz Nr. 18 von 2014 sieht eine Strafverfolgung für illegale Ausreise in der Form von Bußgeldern oder Haftstrafen

vor. Entsprechend einem Rundschreiben wurde die Bestrafung für illegale Ausreise jedoch aufgehoben und

Grenzbeamte sind angehalten Personen, die illegal ausgereist sind, "bei der Einreise gut zu behandeln". Einem

syrischen General zufolge müssen Personen, die aus dem Ausland zurückkehren möchten, in der entsprechenden

syrischen Auslandsvertretung "Versöhnung" beantragen und unter anderem angeben wie und warum sie das Land

verlassen haben und Angaben über Tätigkeiten in der Zeit des Auslandsaufenthaltes etc. machen. Diese Informationen

werden an das syrische Außenministerium weitergeleitet, wo eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt wird. Syrer,

die über die Landgrenzen einreisen, müssen dem General zufolge dort ein "Versöhnungsformular" ausfüllen (DIS

6.2019).

Syrer benötigen in unterschiedlichen Lebensbereichen eine Sicherheitsfreigabe von den Behörden, so z.B. auch für die

EröKnung eines Geschäftes, eine Eheschließung und Organisation einer Hochzeitsfeier, um den Wohnsitz zu wechseln,

für Wiederaufbautätigkeiten oder auch um eine Immobilie zu kaufen (FIS 14.12.2018; vgl. EIP 6.2019). Die

Sicherheitsfreigabe kann auch Informationen enthalten, z.B. wo eine Person seit dem Verlassen des konkreten

Gebietes aufhältig war. Der Genehmigungsprozess könnte sich einfacher gestalten für eine Person, die in Damaskus

aufhältig war, wohingegen der Aufenthalt einer Person in Orten wie Deir ez-Zour zusätzliche Überprüfungen nach sich

ziehen kann. Eine Person wird für die Sicherheitserklärung nach Familienmitgliedern, die von der Regierung gesucht

werden, befragt, wobei nicht nur Mitglieder der Kern- sondern auch der Großfamilie eine Rolle spielen (FIS 14.12.2018).

Für Personen aus bestimmten Gebieten Syriens erlaubt die Regierung die Wohnsitzänderung aktuell nicht. Wenn es

darum geht, wer in seinen Heimatort zurückkehren kann, können einem Experten zufolge ethnisch-konfessionelle

aber auch praktische Motive eine Rolle spielen. Genannt werden zum Beispiel Sayyida Zeinab - eine schiitisch

dominierte Gegend, in welcher der Sayyida Zeinab Schrein gelegen ist - oder die christliche Stadt Ma'lula in Damaskus-

Umland, in die Muslime nicht zurückkehren können (FIS 14.12.2018). Ehemalige Bewohner von Homs müssen auch

vier Jahre nach der Wiedereroberung durch die Regierung noch immer eine Sicherheitsüberprüfung bestehen, um in

ihre Wohngebiete zurückkehren und ihre Häuser wieder aufbauen zu können (TE 28.6.2018). Syrer, die nach Syrien

zurückkehren, können sich nicht an jedem Ort, der unter Regierungskontrolle steht, niederlassen. Die Begründung

eines Wohnsitzes ist nur mit Bewilligung der Behörden möglich (ÖB 21.8.2019). Das syrische Innenministerium

kündigte Anfang 2019 an, keine Sicherheitserklärung mehr als Voraussetzung für die Registrierung eines Mietvertrages

bei Gemeinden zu verlangen (SLJ 29.1.2019; vgl. ÖB 10.5.2019), sondern Mieten werden dort registriert und die Daten

an die Sicherheitsbehörden weitergeleitet (ÖB 10.5.2019), sodass die Sicherheitsbehörden nur im Nachhinein

Einspruch erheben können. Abgesehen von Damaskus wurde dies bisher nicht umgesetzt (ÖB 21.8.2019). Außerhalb

von Damaskus muss die Genehmigung nach wie vor eingeholt werden. Auch hinsichtlich Damaskus wurde berichtet,

dass Syrer aus anderen Gebieten nicht erlaubt wurde, sich in Damaskus niederzulassen (ÖB 7.2019).

Eine Reihe von Vierteln in Damaskus bleiben teilweise oder vollständig geschlossen, selbst für Zivilisten, die die

Wohnviertel nur kurz aufsuchen wollen, um nach ihren ehemaligen Häusern zu sehen (SD 19.11.2018).

[...]

Es ist wichtig, dass Rückkehrer in ihren Herkunftsort zurückkehren, weil sie dann auf ein soziales Netzwerk und/ oder

ihren Stamm zurückgreifen können. Jenen, die aus dem Ausland in ein Gebiet ziehen, aus dem sie nicht stammen, fehlt

ein solches Sicherheitsnetz (MOFANL 7.2019).



Es ist schwierig Informationen über die Lage von Rückkehrern in Syrien zu erhalten. Regierungsfreundliche Medien

berichten über die Freude der Rückkehrer, oppositionelle Medien berichten über Inhaftierungen und willkürliche

Tötungen von Rückkehrern. Zudem wollen viele Flüchtlinge aus Angst vor Repressionen der Regierung nicht mehr mit

Journalisten (TN 10.12.2018) oder sogar mit Verwandten sprechen, nachdem sie nach Syrien zurückgekehrt sind (Syria

Direct 16.1.2019; vgl. TN 10.12.2018). Zur Situation von rückkehrenden Flüchtlingen aus Europa gibt es wohl auch

aufgrund deren geringen Zahl keine Angaben (ÖB 7.2019).

Die syrische Regierung führt Listen mit Namen von Personen, die als in irgendeiner Form regierungsfeindlich

angesehen werden. Die Aufnahme in diese Listen kann aus sehr unterschiedlichen Gründen erfolgen und sogar

vollkommen willkürlich sein. Zum Beispiel kann die Behandlung einer Person an einer Kontrollstelle wie einem

Checkpoint von unterschiedlichen Faktoren abhängen, darunter die Willkür des Checkpoint-Personals oder praktische

Probleme, wie die Namensgleichheit mit einer von der Regierung gesuchten Person. Personen, die als

regierungsfeindlich angesehen werden, können unterschiedliche Konsequenzen von Regierungsseite, wie Festnahme

und im Zuge dessen auch Folter, riskieren. Zu als oppositionell oder regierungsfeindlich angesehenen Personen

gehören einigen Quellen zufolge unter anderem medizinisches Personal, insbesondere wenn die Person diese

Tätigkeit in einem von der Regierung belagerten oppositionellen Gebiet ausgeführt hat, Aktivisten und Journalisten, die

sich mit ihrer Arbeit gegen die Regierung engagieren und diese oKen kritisieren, oder Informationen oder Fotos von

Geschehnissen in Syrien wie AngriKe der Regierung verbreitet haben sowie allgemein Personen, die oKene Kritik an

der Regierung üben. Einer Quelle zufolge kann es sein, dass die Regierung eine Person, deren Vergehen als nicht so

schwerwiegend gesehen wird, nicht sofort, sondern erst nach einer gewissen Zeit festnimmt (FIS 14.12.2018).

Ein weiterer Faktor, der die Behandlung an einem Checkpoint beeinNussen kann, ist das Herkunftsgebiet oder der

Wohnort einer Person. In einem Ort, der von der Opposition kontrolliert wird oder wurde, zu wohnen oder von dort zu

stammen kann den Verdacht des Kontrollpersonals wecken (FIS 14.12.2018).

Es wird regelmäßig von Verhaftungen von und Anklagen gegen Rückkehrer gemäß der Anti-Terror-Gesetzgebung

berichtet, wenn diesen Regimegegnerschaft unterstellt wird. Diese Berichte erscheinen laut deutschem Auswärtigem

Amt glaubwürdig, können im Einzelfall aber nicht verifiziert werden (AA 13.11.2018).

Es muss davon ausgegangen werden, dass syrische Sicherheitsdienste in der Lage sind, exilpolitische Tätigkeiten

auszuspähen und darüber zu berichten (AA 13.11.2018; vgl. ÖB 7.2019). Es gibt Berichte, dass syrische

Sicherheitsdienste mit Drohungen gegenüber noch in Syrien lebenden Familienmitgliedern Druck auf in Deutschland

lebende Verwandte ausüben (AA 13.11.2018). Die syrische Regierung hat Interesse an politischen Aktivitäten von

Syrern im Ausland. Eine Gefährdung eines Rückkehrers im Falle von exilpolitischer Aktivität hängt jedoch von den

Aktivitäten selbst, dem ProPl der Person und von zahlreichen anderen Faktoren, wie dem familiären Hintergrund und

den Ressourcen ab, die der Regierung zur Verfügung stehen (BFA 8.2017). Der Sicherheitssektor nützt den Rückkehr-

und Versöhnungsprozess, um, wie in der Vergangenheit, lokale Informanten zur Informationsgewinnung und Kontrolle

der Bevölkerung zu institutionalisieren. Die Regierung weitet ihre Informationssammlung über alle Personen, die nach

Syrien zurückkehren oder die dort verblieben sind, aus. Historisch wurden Informationen dieser Art benutzt, um

Personen, die aus jedwedem Grund als Bedrohung für die Regierung gesehen werden, zu erpressen oder zu verhaften

(EIP 6.2019).

Es gibt Berichte über Menschenrechtsverletzungen gegenüber Personen, die nach Syrien zurückgekehrt waren (IT

17.3.2018). Hunderte syrische Flüchtlinge wurden nach ihrer Rückkehr verhaftet und verhört - inklusive GeNüchteten,

die aus dem Ausland nach Syrien zurückkehrten, IDPs aus Gebieten, die von der Opposition kontrolliert wurden, und

Personen, die in durch die Regierung wiedereroberten Gebieten ein Versöhnungsabkommen mit der Regierung

geschlossen haben. Sie wurden gezwungen Aussagen über Familienmitglieder zu machen und in manchen Fällen

wurden sie gefoltert (TWP 2.6.2019; vgl. EIP 6.2019).

Daten der Vereinten Nationen weisen darauf hin, dass 14% von mehr als 17.000 befragten IDP- und

Flüchtlingshaushalten, die im Jahr 2018 zurückgekehrt sind, während ihrer Rückkehr angehalten oder verhaftet

wurden, 4% davon für über 24 Stunden. In der Gruppe der (ins Ausland) GeNüchteten wurden 19% verhaftet. Diese

Zahlen beziehen sich spezifisch auf den Heimweg und nicht auf die Zeit nach der Rückkehr (EIP 6.2019).

Syrische Flüchtlinge benötigen für die Heimreise üblicherweise die Zustimmung der Regierung und die Bereitschaft

vollständige Angaben über ihr Verhältnis zur Opposition zu machen. In vielen Fällen hält die Regierung die im Rahmen



der "Versöhnungsabkommen" vereinbarten Garantien nicht ein, und Rückkehrer sind Belästigungen oder

Erpressungen durch die Sicherheitsbehörden oder auch Inhaftierung und Folter ausgesetzt, mit dem Ziel

Informationen über die Aktivitäten der Flüchtlinge im Ausland zu erhalten (TWP 2.6.2019).

Laut UNHCR ist unter den in Syrien herrschenden Bedingungen eine freiwillige Rückkehr in Sicherheit und Würde

derzeit nicht möglich und UNHCR fördert oder unterstützt die Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien weiterhin nicht

(UNHCR 18.3.2019)."

2. Beweiswürdigung:

2.1. Zu den Feststellungen zur Situation im Herkunftsstaat:

Die Feststellungen zur Situation im Herkunftsstaat stützen sich auf die zitierten Quellen, insbesondere dem aktuellen

Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, das schon dem angefochtenen Bescheid zugrunde lag und den

UNHCR-Erwägungen zum Schutzbedarf von Personen, die aus der Arabischen Republik Syrien Niehen. Da diese

aktuellen Länderberichte auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen von

regierungsoWziellen und nicht-regierungsoWziellen Stellen beruhen und dennoch ein in den Kernaussagen

übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht im vorliegenden Fall für das

Bundesverwaltungsgericht kein Anlass, an der Richtigkeit der getroKenen Länderfeststellungen zu zweifeln. Insoweit

den Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat Berichte älteren Datums zugrunde liegen, ist auszuführen, dass sich

seither die darin angeführten Umstände unter Berücksichtigung der dem Bundesverwaltungsgericht von Amts wegen

vorliegenden Berichte aktuelleren Datums für die Beurteilung der gegenwärtigen Situation nicht wesentlich geändert

haben.

2.2. Zu den Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers und zu seinem Fluchtvorbringen:

Die Feststellungen zur Identität des Beschwerdeführers, seiner Staatsangehörigkeit, Volksgruppenzugehörigkeit sowie

Religionsangehörigkeit gründen sich auf die diesbezüglich glaubhaften Angaben des Beschwerdeführers sowie auf die

von ihm im Verfahren vorgelegten Dokumente (insbesondere Kopien des syrischen Reisepasses und des Militärbuches

[AS 93]).

Die Feststellungen zur Ehe des Beschwerdeführers mit XXXX sowie zur gemeinsamen Tochter XXXX stehen aufgrund

der Aktenlage und des vorgebrachten Familienbuches als Beweismittel (entsprechende Kopien in Akt W221 2228685-1,

AS 147 ff.) außer Zweifel.

Die Feststellung, dass der Beschwerdeführer den verpNichtenden Wehrdienst bei der syrischen Armee in der Funktion

als einfacher Soldat von 2008 bis 2010 abgeleistet hat stützt sich auf die Vorlage seines Militärbuches (AS 93).

Die Feststellung, dass die Stadt Al Malikiya derzeit unter der Kontrolle der kurdischen Milizen steht, ergibt sich aus der

Karte https://syria.liveuamap.com/.

Die Feststellungen hinsichtlich der Existenz und der Aufenthaltsorte der Geschwister, des Vaters sowie sonstiger

familiärer Anknüpfungspunkte in Syrien des Beschwerdeführers ergeben sich aufgrund der gleichbleibenden,

schlüssigen und glaubhaften Angaben des Beschwerdeführers sowie aus der Aktenlage.

Der Beschwerdeführer legte durch seine lebensnahen Ausführungen nachvollziehbar dar, dass er im Zuge des

syrischen Krieges als Reservist zum Militärdienst einberufen wurde, jedoch seine Einrückung in den Militärdienst durch

Geldleistungen aufschieben und somit vorübergehend abwenden konnte (AS 71 ff.).

Die Feststellungen hinsichtlich der Versuche der Zwangsrekrutierung des Beschwerdeführers durch Mitglieder der

kurdischen YPG bzw. der YPG nahestehende Personen stützen sich auf die detaillierten, nachvollziehbaren,

widerspruchsfreien und somit in ihrer Gesamtheit glaubhaften Angaben des Beschwerdeführers (AS 73 K.).

Insbesondere erscheint es im Hinblick auf die Feststellungen gemäß den Berichten in den Länderfeststellungen

glaubhaft, dass der Beschwerdeführer kurz vor seiner Ausreise keinen Aufschub bzw. keine Befreiung vom Wehrdienst

durch weitere Geldleistungen erreichen konnte.

Bezüglich der Glaubwürdigkeit der Angaben des Beschwerdeführers zu den Feststellungen hinsichtlich seiner

Fluchtgründe ist auch auf deren Konsistenz seit seiner Erstbefragung hinzuweisen. Die zwangsweisen Einberufungen in

den Militärdienst sowohl durch das syrische Regime als auch durch kurdische Milizen in Verbindung mit der Ablehnung



des Beschwerdeführers an allfälligen Kampfhandlungen teilzunehmen wurden von Beginn an als ausschlaggebender

Fluchtgrund angegeben (AS 15).

Die Feststellungen zur Fluchtroute gründen sich auf die diesbezüglich glaubhaften Angaben des Beschwerdeführers.

Das Datum der Antragstellung und die Ausführungen zum Verfahrensverlauf ergeben sich aus dem Akteninhalt.

Die Feststellungen, dass dem Beschwerdeführer mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit im Falle einer Rückkehr nach

Syrien die Einziehung zum Militärdienst bei der syrischen Armee oder für seine Weigerung eine Bestrafung droht,

deren Ausmaß aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation bis zur extralegalen Tötung reichen kann, einerseits,

sowie die Einziehung zum Militärdienst bei den kurdischen Milizen (YPG) andererseits droht, stützen sich maßgeblich

auf die Länderfeststellungen. Wie sich aus diesen Berichten nämlich ergibt, hat die syrische Regierung Schwierigkeiten

neue Rekruten auszuheben. Aufgrund dessen werden seit geraumer Zeit auch Reservisten zum Militärdienst der

syrischen Armee eingezogen. Ferner kann es während des Militärdienstes zur zwangsweisen Mitwirkung an schweren

Menschenrechtsverletzungen und bei deren Verweigerung zu einer Verhaftung und Bestrafung von asylrelevanter

Intensität kommen. Aufgrund der besonderen Situation in Syrien ist die Schwelle dafür, von Seiten des syrischen

Regimes als "oppositionell" betrachtet zu werden, relativ niedrig und es werden vor allem WehrpNichtige einer

oppositionellen Gesinnung bzw. einer Regimegegnerschaft verdächtigt, die während des staatlichen

Ausnahmezustandes ihre Heimat (zwischenzeitlich) verlassen haben. Aus den Berichten der Länderfeststellungen

ergibt sich darüber hinaus, dass im Kurdengebiet für Kurden ein verpNichtender Militärdienst für Männer zwischen 18

und 30 Jahren besteht. Jede Familie ist verpflichtet, eine männliche Person für das Militär zu stellen.

Vermeint das Bundesamt, als belangte Behörde, im angefochtenen Bescheid unter anderem, gegen eine tatsächliche

Bedrohung des Beschwerdeführers spreche der Umstand, dass es unglaubwürdig sei, dass Mitglieder der kurdischen

YPG eine Zwangsrekrutierung nicht sofort an Ort und Stelle durchführen, so ist darauf hinzuweisen, dass schon

unabhängig von der Glaubhaftigkeit der diesbezüglichen Angaben des Beschwerdeführers dieser aufgrund seiner

festgestellten Identität als junger, gesunder Mann im wehrfähigen Alter mit Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Kurden

maßgeblich von der Einberufung bedroht ist. Der Beschwerdeführer erfüllt bereits alleine aufgrund seines Geschlechts,

Alters, Gesundheitszustandes, bedingtermaßen seiner Volksgruppenzugehörigkeit sowie seines bereits abgeleisteten

Wehrdienstes für die syrische Armee in Verbindung mit den Feststellungen zu dem in Syrien bestehenden

innerstaatlichen KonNikt und dem Mangel an Soldaten die Voraussetzungen um mit großer Wahrscheinlichkeit in

Syrien für den Militärdienst der syrischen Armee als Reservist sowie gleichermaßen für den Militärdienst der

kurdischen Milizen (YPG) eingezogen zu werden. Feststellungen, welche diese Zugehörigkeit konkret in Frage stellen

würde, sind nicht gegeben. Ob eine Einberufung zum Militärdienst bereits vor der Ausreise des Beschwerdeführers

erfolgt ist bzw. ob eine behördliche Suche (wegen des Militärdienstes) bereits (vor der Ausreise) stattgefunden hat, sind

für eine Bedrohung bzw. Verfolgung durch die syrische Armee sowie die YPG nicht (unbedingt) maßgeblich. Es kommt

somit vielmehr darauf an mit welcher Wahrscheinlichkeit von einem Einsatz beim Militär (im Falle einer nunmehrigen

Rückkehr/Wiedereinreise in den Herkunftsstaat) auszugehen ist, was wie bereits zuvor geschildert anhand des ProPls

der betroffenen Person zu beurteilen ist.

Zum Alter des Beschwerdeführers mit Blick auf die Feststellungen zu den Voraussetzungen einer

Wehrdiensteinberufung beim kurdischen Militärdienst, wonach Männer zwischen 18 und 30 Jahren in Fragen kommen,

ist ergänzend auszuführen, dass der Beschwerdeführer dieses Altersspektrum mittlerweile übersteigt. Der

Beschwerdeführer liegt mit seinem Geburtsdatum vom XXXX jedoch nur ganz geringfügig über dieser Altersgrenze.

Demnach erscheint es realistisch und äußerst wahrscheinlich, dass der Beschwerdeführer bei Wiedereinreise in den

Herkunftsstaat von einem Einsatz beim Militär der YPG erfasst wird. Dies stützt sich auch auf die Berichte in den

Länderfeststellungen wonach Zwangsrekrutierungen von Männer, welche älter als 30 Jahre sind gelegentlich

vorkommen.

Zusätzlich ist der Würdigung des Bundesamtes hinsichtlich der Identität der Personen an welche der

Beschwerdeführer Geldleistungen tätigte der Umstand entgegenzuhalten, dass der Beschwerdeführer konsistent

glaubwürdige und lebensnahe Angaben hinsichtlich der versuchten Rekrutierungen durch die YPG tätigte. Der

Umstand, dass der Beschwerdeführer im Rahmen der Rekrutierungsversuche der YPG überwiegend von Personen, die

in Zivil gekleidet waren, bei sich zu Hause aufgesucht wurde, scheint nicht aussagekräftig genug, um die

diesbezüglichen Angaben des Beschwerdeführers zu entkräften. Neben dem Umstand, dass es nicht undenkbar



erscheint, dass Rekrutierungen von Mitgliedern der YPG die in Zivil gekleidet sind oder allenfalls YPG nahestehenden

Personen durchgeführt werden, ist zudem hervorzuheben, dass der Beschwerdeführer ohnedies von sich aus (daher

ohne explizite Nachfrage) angab, dass er beim letzten einschlägigen Besuch von zwei Personen in Militärbekleidung

aufgesucht worden sei.

Die Rückkehrbefürchtungen des Beschwerdeführers stellen sich daher - vor dem Hintergrund der dem

gegenständlichen Verfahren zugrunde gelegten Länderfeststellungen - als plausibel dar.

Die Feststellung zur strafgerichtlichen Unbescholtenheit ergibt sich aus der Einsichtnahme in das Strafregister.

3. Rechtliche Beurteilung:

Gemäß § 6 BVwGG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder

Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. Eine derartige Regelung wird in den einschlägigen

Materiengesetzen (BFA-VG, AsylG 2005) nicht getroKen und es liegt somit gegenständlich Einzelrichterzuständigkeit

vor.

Gemäß § 21 Abs. 7 BFA-VG kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in

Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass

das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Im Übrigen gilt § 24 VwGVG.

Gemäß § 24 Abs. 4 VwGVG kann - soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nichts anderes bestimmt ist - das

Verwaltungsgericht ungeachtet eines Parteiantrages von einer Verhandlung absehen, wenn die Akten erkennen lassen,

dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt, und einem Entfall der

Verhandlung weder Art. 6 Abs. 1 EMRK noch Art. 47 GRC entgegenstehen.

Im vorliegenden Beschwerdefall ergibt sich, dass aus dem Akteninhalt des Verwaltungsaktes in Verbindung mit der

Beschwerde der maßgebliche Sachverhalt als geklärt anzusehen ist. Auch die gebotene Aktualität ist unverändert

gegeben, zumal die dem Bescheid zugrunde gelegten Länderfeststellungen, ergänzt um einige Länderfeststellungen,

die dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl amtsbekannt sind, unverändert die zur Beurteilung des konkreten

Falles notwendige Aktualität aufweisen.

Zu A)

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat,

soweit dieser Antrag nicht bereits gemäß §§ 4, 4a oder 5 zurückzuweisen ist, der Status des Asylberechtigten

zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer

Flüchtlingskonvention droht (vgl. auch die VerfolgungsdePnition in § 2 Abs. 1 Z 11 AsylG 2005, die auf Art. 9 der

Statusrichtlinie verweist).

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK ist, wer sich aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen der Rasse,

Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Überzeugung,

außerhalb seines Heimatlandes bePndet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich

des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des Landes seines gewöhnlichen

Aufenthaltes bePndet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land

zurückzukehren.

Zentraler Aspekt dieses FlüchtlingsbegriKs ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. Eine wohlbegründete Furcht

vor Verfolgung liegt dann vor, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers unter Berücksichtigung der

Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in

einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser Situation

aus Konventionsgründen fürchten würde (vgl. VwGH 09.03.1999, 98/01/0370). Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr",

wobei unter Verfolgung ein EingriK von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu

verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw.

der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in

der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründen haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die

betreKende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorigen Aufenthaltes bePndet. Die

Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein.

Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die
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https://www.jusline.at/entscheidung/59606


bestehende Verfolgungsgefahr (vgl. VwGH 27.01.2000, 99/20/0519). Nach der ständigen Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 28.03.1995, 95/19/0041; 26.02.2002, 99/20/0509 mwN; 17.09.2003, 2001/20/0177)

ist eine Verfolgungshandlung nicht nur dann relevant, wenn sie unmittelbar von staatlichen Organen (aus Gründen der

GFK) gesetzt worden ist, sondern auch dann, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, Handlungen mit

Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht von staatlichen Stellen ausgehen, sofern diese Handlungen - würden

sie von staatlichen Organen gesetzt - asylrelevant wären. Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann nur dann

zur Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden Funktionierens der

Staatsgewalt nicht abgewandt werden kann (vgl. VwGH vom 22.03.2003, 99/01/0256 mwN).

Nach der Rechtsprechung des VwGH ist der BegriK der "Glaubhaftmachung" im AVG oder in den

Verwaltungsvorschriften iSd ZPO zu verstehen. Es genügt daher diesfalls, wenn der [Beschwerdeführer] die Behörde

von der (überwiegenden) Wahrscheinlichkeit des Vorliegens der zu bescheinigenden Tatsachen überzeugt. Diesen triKt

die Obliegenheit zu einer erhöhten Mitwirkung, dh er hat zu diesem Zweck initiativ alles vorzubringen, was für seine

Behauptung spricht (Hengstschläger/Leeb, AVG § 45 Rz 3 mit Judikaturhinweisen). Die "Glaubhaftmachung"

wohlbegründeter Furcht setzt positiv getroffene Feststellungen seitens der Behörde und somit die Glaubwürdigkeit der

"hierzu geeigneten Beweismittel", insbesondere des diesen Feststellungen zugrundeliegenden Vorbringens des

Asylwerbers voraus (vgl. VwGH 19.03.1997, 95/01/0466). Die Frage, ob eine Tatsache als glaubhaft gemacht zu

betrachten ist, unterliegt der freien Beweiswürdigung der Behörde (VwGH 27.05.1998, 97/13/0051).

Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei Bescheiderlassung vorliegen, auf

diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose abzustelle

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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